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Wüchsen die Kinder
in der Art fort,

wie sie sich andeuten,
so hätten wir
laiitpr fipnips;

Goethe

Die Seiten 4 bis 13

cinH H (Ml I i 1 n ^»h in Ari n n n At*c

Schweizerischen Kindergarten tages 1973

in St.Gallen gewidmet.

Der
Rasen

Ein Rasen unterscheidet sich durch
seine Gepflegtheit von der Wiese.
Auf einer Wiese darf das Gras
wachsen wie es will, bis der Bauer
mit der Mähmaschine kommt, es

zu schneiden. Ist es ein kleines
Wieschen, etwa an einer steilen
Halde, so wendet er dort noch die
Sense an.
Es gibt nicht mehr viele Wiesen.

Die Zahl der Rasen aber, welche
zwischen den Wohnblöcken
ausgebreitet liegen, ist im Steigen
begriffen. Ein Rasen sieht immer aus
wie ein Stück frischgeschnittener
Wiese. Er ist den Leuten, die aus
ihren Fenstern auf ihn herabsehen,
ein Augentrost und soll ihnen helfen,

sich leichter an eine weit draußen

vor der Stadt befindliche
Wiese zu erinnern.
Der Rasen ist ein kostbarer grüner
Teppich, der nicht betreten werden
darf. Vor vielen Wiesen stehen
Schilder mit dem Hinweis «Betre¬

ten verboten» oder «Hunde sind
an der Leine zu führen». Es heißt
vermutlich nur deshalb nicht «Kinder

sind an der Leine zu führen»,
weil man Kinder doch schlecht an
einer Leine führen kann. Wie sähe
das auch aus! Den Kindern stehen
Sandkasten und Schaukel zur
freien Verfügung. Manchmal
versuchen es dennoch einige übermütige

Buben, auf dem Rasen zu
tschutten. Da muß sie der
Hausabwart so schnell wie möglich zur
Ordnung rufen, damit dem Rasen
nichts geschieht.

Für den Unterhalt des Rasens ist
def Hausabwart zuständig. Er läßt
ihm die größtmögliche Sorgfalt
angedeihen. Namentlich im Frühsommer

fährt er häufig mehrmals in
der Woche mit dem elektrischen
Rasenmäher über den grünen Pelz.
Währenddem dies geschieht, müssen

die Leute in den Wohnungen
die Fenster schließen, damit sie

ungestört miteinander sprechen
oder Radio hören können. Behutsam

führt der Hausabwart den
Apparat auf und ab, als handelte
es sich dabei um eine Blochmaschi-
ne über spiegelndem Parkettfußboden.

Auf der ganzen Fläche ein
gleichmäßiges Grün zu erreichen,
ist das höchste Ziel seines Bemühens.

Widerborstige Halme, die
sich da und dort noch hartnäckig
erheben, empfindet er als eine
Herausforderung an seine Tüchtigkeit
und Ordnungsliebe. Er gibt nicht
eher Ruhe, als bis sie alle ausgemerzt

sind.

Wenn es mehr als zwei Tage nicht
geregnet hat, setzt er über Nacht
den Rasensprenger in Betrieb. Ein
Rasen darf keine gelben Stellen
aufweisen. Zur Pflege des Rasens
wird Rasendünger mit Unkrautvertilger

angewendet.

Der Rasen ist der feine Stadtvetter
der ländlichen Wiese. Der Rasen



ist ein unberührbares Andachtsbild
der Natur.
Trotzdem kommt es immer wieder
vor, daß ein Ball auf den Rasen
fliegt oder vorwitzige Kinderfüße
den Rasen betreten. Dann ist es die
Pflicht des Hausabwarts, die Missetäter

in die Schranken zu verwei¬

sen. Das ist er der Liegenschaftenverwaltung

schuldig, die Rechenschaft

von ihm verlangt über den
Zustand des Rasens.

Die Unterhaltskosten für einen Rasen

sind beträchtlich.
Kinderpsychiater kosten noch mehr.

Peter Heisch
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